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A) Verfahren zur Gestaltung der mündlichen Prüfung nach § 48 HLbG und § 49 Abs. 2 und 3 HLbG-UVO für den ersten Prüfungsdurchgang im Frühjahr 2007 (Stand: 22.2.2007)

1. Das Thema der mündlichen Prüfung bezieht sich auf eine Situation, die anknüpft an die unterrichtliche Praxis der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. Da in den beiden Prüfungslehrproben die Fachdidaktik dominant ist, soll in dieser Situation eine spezielle Aufgabe aus den Modulen „Erziehen, Beraten, Betreuen“ und „Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen“ im Mittelpunkt stehen.

2. Ausgehend von der Situationsbeschreibung wird eine Aufgabenstellung einschließlich Erwartungshorizont entwickelt, die die in § 48 HLbG genannten Fragestellungen behandelt:
· Fachdidaktik

· Schulpädagogik

· Schulorganisation und Mitgestaltung der Schule

· Schulrecht

3. Als Grundlage zur Erarbeitung von Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung legt die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst mit der Meldung zur Prüfung als Auszug aus dem Portfolio eine tabellarische Übersicht über die mit den bewerteten Modulen verbundenen unterrichts- und schulpraktischen Erfahrungsfelder und Schwerpunkte vor.

4. Die oder der Prüfungsvorsitzende beauftragt ein Mitglied des Prüfungsausschusses (welches nicht mit der Zweitbeurteilung und Zweitbewertung der schriftlichen Arbeit beauftragt ist) mindestens zwei Wochen vor dem Prüfungstag damit, einen Entwurf zu

- Situationsbeschreibung

- Aufgabenstellung

- Erwartungshorizont

zu erarbeiten und am Morgen des Prüfungstages der Prüfungskommission

vorzulegen. Dafür erhält dieses Mitglied zeitgleich mit der Beauftragung eine tabellarische Übersicht, die einen Portfolioauszug über die mit den bewerteten Modulen verbundenen unterrichts- und schulpraktischen Erfahrungsfelder und Schwerpunkte beinhaltet.
5. Am Morgen des Prüfungstages konkretisiert die Prüfungskommission auf der

Basis dieser Vorlage die endgültige Aufgabe für die mündliche Prüfung.

6. Die oder der Prüfungsvorsitzende übergibt der LiV rechtzeitig die schriftliche Aufgabe und regelt die Bedingungen einer ungestörten Vorbereitungszeit (30 Min.)

7. Die LiV stellt danach ihre Auseinandersetzung mit der Aufgabe in einem Vortrag von höchstens 15 Minuten Dauer vor. 

8. Davon ausgehend führt die Prüfungskommission mit der LiV ein weiterführendes Gespräch in dem Fragen in Verbindung von Theorie und Praxis reflektiert werden.

9. An Materialien dürfen von der LiV zur Präsentation nur mitgebracht werden (Stand 22.2.2007):
· Kärtchen, Folien, geeignete Stifte, OHP, Flipcharts etc.

· schuleigenes Laptop/Beamer (nur Standardsoftware)

· (kein Schulrecht, keinen Lehrplan! Man erwartet, dass Sie die Erlasse/Didaktik in den Grundzügen kennen!)

· Die Organisation dafür ist von der LiV vorher zu bewerkstelligen!

B) Voraussichtlicher Ablauf der Zweiten Staatsprüfung nach HLbG-UVO

Prüfungsausschuss:

Prüfungsvorsitzende/r (wird vom Seminar bestellt)

Schulleiter (Ausbildungsschule)

1. Prüfer/in, 2. Prüfer/in (2. Fach)

· Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten von der LiV spätestens zwei Arbeitstage vor der Prüfung per E-Mail die Lehrplanentwürfe (§48 Abs. 5 HLbG-UVO).

· Die Lehrprobenentwürfe (fünf Exemplare, max. 8 Seiten+Anhang) müssen spätestens um 7:00 Uhr am Morgen des Prüfungstages in ausgedruckter Form in der Schule bereit liegen. Ergänzungen und Veränderungen gegenüber der E-Mail-Fassung sind erlaubt (bitte vermerken oder auf Extrablatt)

· Der Prüfungsauschuss trifft sich spätestens ½ Stunde vor Beginn der ersten Lehrprobe zur Beratung

· Der Prüfling wird nach Prüfungsfähigkeit befragt.

Unterrichtspraktische Prüfung:

	1. Prüfungslehrprobe (meist 2. Stunde), große Pause anschließend

	2. Prüfungslehrprobe (meist 3. Stunde)

	Bis zu 30’ Refexionszeit für LiV

	Bis zu 40’ Erörterung der Prüfungslehrproben mit LiV

	Mindestens 30’

· Pause für LiV

· Beurteilung und Bewertung der Prüfungslehrproben durch Prüfungsausschuss


Mündliche Prüfung:

	Übergabe der schriftlich formulierten Aufgaben an die LiV

	30’ Vorbereitungszeit der LiV für die Aufgabe nach §49 unter Aufsicht

	15’ Vortrag, sodann

45’ Gespräch (Gesamtdauer maximal 60’)


Abschluss der Prüfung:

	Prüfungsausschuss: Beurteilung und Bewertung der mündlichen Prüfung, Gesamtbewertung, Abschlussbesprechung (mindestens 30’)

	Bekanntgabe und Begründung der Prüfungsergebnisse gegenüber der LiV

Ende der Prüfung


§50 Gesamtnote:

60%
Module (12)

10%
schriftl. Arbeit

10%
mündl. Prüfung

20%
unterrichtsprakt. Prüfung

C) Kompetenzorientierte Gestaltung der mündlichen Prüfung im 2. Staatsexamen –

Voraussetzung zur Aufgabengestaltung/Anforderungsprofil

· Der thematische Schwerpunkt orientiert sich an den in den Fachmodulen ausgewiesenen Kompetenzen und Standards und möglichst nur an einem verbindlichen Thema, in der Regel aus dem 1. und 2. Hauptsemester bzw. Examenssemester.

· Der Prüfungsschwerpunkt bezieht sich auf eine Situation, die an die unterrichtliche Praxis der LiV anknüpft.

· Verbindliches Prinzip: EBB und DFB sind integraler Bestandteil einer jeden Fachdidaktik. Somit eröffnet die Situationsvorgabe und die daran anknüpfende Aufgabenstellung der LiV die Möglichkeit, sowohl diagnostische Aussagen zu einer Lerngruppe zu treffen, als auch Förderkonzepte zu entwickeln und Beurteilungskompetenz nachzuweisen (Problematik: 2. Fach, allgemeinpäd. Modulinhalte).

Anforderungsprofil

Eine mündliche Prüfung kann noch mit „ausreichend“ bewertet werden, wenn:

· Gliederung und rhetorische Gestaltung des Vortrags erkennbar ist
· Die LiV ansatzweise Flexibilität und Dialogfähigkeit zeigt
· Ansatzweise Theorie- und Praxis-Bezüge hergestellt werden

· Ein Bezug zu den Fächern, den am Examenstag gehaltenen Unterrichtsstunden bzw. zur Reihe, in die sie eingebettet sind, hergestellt werden kann

· Eigene Erfahrungen berichtet und zum Thema in Bezug gesetzt werden können

· Die Bearbeitung der Aufgabe Grundkenntnisse über das Thema erkennen lässt

· Grundkenntnisse im Bereich Schulrecht und Schulorganisation vorhanden sind

· Eine authentische Lehrerpersönlichkeit in Ansätzen erkennbar wird.

D) Indikatoren für die Bewertung der mündlichen Prüfung

1. Präsentation

Die LiV

· präsentiert situationsangemessen

· kann auf vertiefende und weitergehende Impulse eingehen

Bem: Unbedingt eine Gliederung dem Vortrag voranstellen!

2. Inhalt

Die LiV

· verweist auf die Bedeutung des Themas

· hebt problematische Aspekte des Themas hervor

· verdeutlicht die eigene Erfahrung mit dem Thema

· strukturiert den Vortrag

· entwickelt Lösungsmöglichkeiten

· bezieht aktuelle Literatur mit ein

3. Die LiV zeigt in der mündlichen Prüfung die Berufsbefähigung zu

· selbstwirksamem, individuallem Handeln

· kollegial wirksamem Handeln

E)  Ein allgemein formulierter Erwartungshorizont zur Vorbereitung der Prüfung im Seminar
Nicht normativ zu sehen! Kein Katalog zum „Abhaken“! 

Es geht um die „Gesamtschau“! 

Dabei sollen stets Bezüge auch zum 2. Fach hergestellt werden!

1. Fachdidaktik

Die LiV stellt in ihrem Vortrag den Lehrplanbezug her und ordnet die jeweilige Thematik ein. Im Gespräch ist sie in der Lage, auch fachdidaktische und fachmethodische Ansätze und Lösungsstrategien zu nennen und zu beurteilen.

2. Schulpädagogik 

Die LiV zeigt grundlegende Kompetenzen des Diagnostizierens, Förderns und Beurteilens. 

Im Zusammenhang mit dem Fall/der Situationsbeschreibung kann sie verdeutlichen, wie wichtig zur Wahrnehmung von Schülern als individuellen Lernern die Vorbereitung einer systematischen Diagnose, Durchführung und Auswertung derselben sowie die Elemente einer konstruktiven, nicht defizitorientierten Vermittlung sind (fachspez. DFB-Konzepte, Angabe des Diagnoseansatzes etc.). 

Sie stellt Überlegungen zu einem möglichen, binnendifferenzierten Förderkonzept für die unterschiedlichen Lerner-/Leistungstypen an, überprüft die Themenauswahl bezüglich der motivationalen Voreinstellung der jeweils förderungsbedürftigen / förderungswürdigen Gruppe und entwickelt in Ansätzen eine sinnvolle didaktische Reihenplanung. Dazu benennt sie auch kleine Phasen des Übens und Lernens und des Abprüfens. Darüber hinaus verfügt sie auch über grundlegende Kompetenzen im Bereich der Gesprächsführung und der Konfliktlösung.

3. Schulorganisation, Mitgestaltung der Schule

Die LiV macht Vorschläge, wie durch selbstwirksames (Erstellung von Förderplänen, Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Bestehen eines summativen Tests zu einer bestimmten Teilkompetenz oder zu mehreren Teilkompetenzen) und kollegial wirksames Handeln (fachübergreifende Zusammenarbeit im Team der Jahrgangsstufe, Einbringen der Erkenntnis in Fachkonferenzen und Gesamtkonferenzen, Entwicklung von Lernstandserhebungstests, Selbstevaluationsbögen etc.) den individuellen Lerngruppierungen Rechnung getragen werden kann.

4. Schulrecht 

Sie ist in der Lage, die rechtlichen Vorgaben (z.B. zur Leistungsmessung- und –bewertung, zur Sicherheit, zur Aufsicht etc.)  bezogen auf das Fach Chemie (das 2. Fach) in beiden Sekundarstufen aufzuzeigen und für den angegebenen Fall zu bewerten.

F) 
1. Beispiel: Falldarstellung

Sie haben als junge Lehrerin/ junger Lehrer zu Beginn des Schuljahres eine Klasse 8 (G8) übernommen, die sich aus Schülern der unterschiedlichen siebten Klassen ihrer Schule zusammensetzt. 

Einige sind für das Fach hoch motiviert, andere sagen „Chemie – wie schrecklich!“. 

Daraus resultieren Störungen Ihres Unterrichts durch die nicht motivierten Schüler sowie Mobbing der mitarbeitenden interessierten Schüler/Schülerinnen. 

Aufgabe: 

Analysieren Sie die Situation, stellen Sie Ihre Ideen zu einer Bestandsaufnahme der Lernvoraussetzungen vor und entwerfen Sie ein stimmiges Unterrichtskonzept auch im Hinblick auf eine von Ihnen durchzuführendes Unterrichtsprojekt mit fächerübergreifendem Schwerpunkt!

Erwartungshorizont

Folgende Aspekte können in den vier Bereichen angesprochen werden:












Notizen:

	1. Fachdidaktik/ Methodik


	· Bezug zu Lehrplänen / ggf. Bildungsstandards

· Relevanz des Faches 

· Fachkompetenz der Schülerinnen und Schüler

· Fachdidaktische/ methodische Lösungsansätze


	

	2. Schulpädagogik 


	· Diagnose der Lerngruppe

· binnendifferenzierende Fördermaßnahmen (Konzepte) 

· pädagogische Maßnahmen  (Konzepte)


	

	3. Schulorganisation, Mitgestaltung der Schule


	· Förderangebote der Schule

· Vernetzung von Theorie- und Praxisunterricht

· Teambildung zwischen den Fachkollegen


	

	4. Schulrecht


	· Aufsicht (naturwissenschaftlicher Unterricht)
· Sicherheitsbestimmungen (für Experimente)

· evtl. Ordnungsmaßnahmen

· Bezüge zu den Erlassen herstellen


	


F) 2. Beispiel: Situationsbeschreibung

Sie erteilen in einer E1- Klasse mit 30 Schülern (16 weiblich, 14 männlich) das Thema „Redoxreaktionen“. 

Schon in den ersten Stunden zum Themenbereich stellen Sie fest, dass die Motivation bei einem großen Teil der Schülerinnen und Schüler für das Fach kaum vorhanden ist. 

Von einem Kollegen hören Sie, dass dies in seinen Fächern Physik/Mathematik/Biologie (also das 2. Fach) ähnlich sei. Auf der anderen Seite gibt es zwei Schüler, die sehr großes Interesse zeigen und sich schon sehr früh nach fachbezogenen beruflichen Perspektiven erkundigen. 

Trotz sorgfältiger Unterrichtsvorbereitung treten sowohl in Ihrem Unterricht als auch in dem Ihres Kollegen Unterrichtsstörungen auf, die ein für alle Beteiligten zufrieden stellendes Arbeiten kaum möglich machen. 

Aufgabenstellungen

1. Analysieren Sie die Lerngruppe im Hinblick auf deren Lernvoraussetzungen für das Fach Chemie.

2. Zeigen Sie Möglichkeiten auf, wie Sie mit der heterogenen Lerngruppe umgehen 

           werden.

3. Nennen und begründen Sie Maßnahmen, um den Unterrichtsstörungen entgegen zu wirken.

Erwartungshorizont

Folgende Aspekte können in den vier Bereichen angesprochen werden:












Notizen:

	1. Fachdidaktik/

Methodik


	· Bezug zu Lehrplänen / ggf. Bildungsstandards

· Relevanz des Faches / Lernfeldes z. B. für den Abschluss

· Fachkompetenz der Schülerinnen und Schüler

· Fachdidaktische und methodische Lösungsansätze


	

	2. Schulpädagogik 


	· Diagnose der Lerngruppe

· binnendifferenzierende Fördermaßnahmen (Konzepte) 

· Gender Issue

· pädagogische Maßnahmen  (Konzepte)


	

	3. Schulorganisation, Mitgestaltung der Schule


	· Förderangebote der Schule

· Vernetzung von Theorie- und Praxisunterricht

· Teambildung zwischen den Fachkollegen


	

	4. Schulrecht


	· Aufsicht (naturwissenschaftlicher Unterricht)
· Sicherheitsbestimmungen (für Experimente)

· evtl. Ordnungsmaßnahmen


	


